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In seiner Funktion als Depositar macht der Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Organisation für 

den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) Ihnen folgende Mitteilung: 

Das deutsche Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat dem Generalsekretär am 

12. Juni 2019 gemäß Artikel 24 § 3 COTIF die Eintragung der Fährlinie Sassnitz/Mukran – Baltijsk 

mitgeteilt.  

Infolge der Eintragung dieser neuen Fährlinie wird ein neuer Abschnitt Russland in die Liste der Linien 

zur See oder auf Binnengewässern CIM aufgenommen und der Abschnitt Deutschland neu herausgege-

ben.  

Gemäβ Artikel 24 § 5 COTIF werden die Beförderungen auf dieser neuen Fährlinie dem COTIF nach 

Ablauf eines Monats gerechnet vom Tage dieser Mitteilung unterstellt, d.h. am 19. Juli 2019.  

(Wolfgang Küpper) 

Generalsekretär 

Anlage:  

- Abschnitte Deutschland und Russland 

- Liste der Abschnitte 
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